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Die Zusammenarbeit
zwischen Jugendstrafrechtspflegebeamten

und Anstaltsleitern

Referat von Ernst Müller (Reinach), am 26. Oktober, in Biel

Man kann sich im ersten Moment wohl fragen,
ob es notwendig ist, über die Zusammenarbeit von
Jugendstrafrechtspflegebeamten und Anstaltsvorstehern

zu sprechen, denn wo ein gemeinsames
Ziel und somit auch eine gemeinsame Aufgabe
vorhanden ist, sollte sich eine solche von selbst
ergeben. Wenn man sich aber näher mit dieser
Zusammenarbeit befasst, so sieht man bald, dass sie
nicht nur, wie überall im Leben, unvollkommen
ist, sondern dass sie zum Teil noch in ihren
Anfängen steckt und wir von beiden Seiten noch viel
dazu beitragen können, sie wirksamer und
differenzierter zu gestalten. Unser gemeinsames Ziel
ist, unsern Schwererziehbaren, asozialen Kindern
und Jugendlichen durch vorwiegend erzieherische
Massnahmen im Gegensatz zu Strafmassnahmen
zu helfen. Es gibt aber verschiedene Wege, die zu
diesem Ziele führen, und einige davon sind es
sicher wert ausprobiert zu werden. Zusammen
jenen Weg zu finden, der am nächsten an das Ziel
herankommt, wird uns nur gelingen, wenn jeder
Teil sich bemüht, die Auffassungen des andern zu
respektieren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen,

auch wenn sie unter Umständen den eigenen

entgegengesetzt sind.
Die Jugendstrafrechtspflege ist verhältnismässig
noch jung, während die Anstaltserziehung mit

einer alten Tradition belastet ist. Es ist deshalb
nicht verwunderlich, wenn es am gegenseitigen
Verständnis noch da und dort hapert und oft an
Stelle eines Zusammenarbeitens sicher selten ein
Gegeneinander — wohl aber manchmal ein
Nebeneinanderarbeiten besteht.

Wenn wir uns genau prüfen, so stehen wir
eigentlich noch in zwei Lagern, wobei wir
Anstaltsvorsteher als die Erfahreneren in der
Beurteilung unserer Zöglinge glauben, die bessere
Position zu haben und deshalb zu Unrecht manchmal

der Auffassung sind, eine Zusammenarbeit
bedeute eine Anpassung der andern an unsere
Auffassungen und Grundsätze, die bewährte sind.

Wir Anstaltsleute sprechen gerne von einer
Aussenwelt und meinen damit das normale Leben,
das sich ausserhalb unserer Internate abspielt. Es
ist sicher nicht von ungefähr, dass man auch von
einer geschlossenen und offenen Fürsorge spricht.
Damit anerkennen wir, dass wir die Vertreter
einer mehr oder weniger abgeschlossenen eigenen,
etwas künstlichen Welt sind, in der wir regieren
und uns nicht gerne von aussen hineinreden
lassen. Diese etwas einseitige und gegen aussen
abgeschlossene Einstellung geht aus der geschichtlichen

Entwicklung des Anstaltswesens hervor.
Früher war diese künstliche Welt in der Anstalt
bei streng gehüteten Grenzen noch viel ausgesprochener

als sie heute ist. War das Kind oder der
Jugendliche einmal in der Anstalt, so haben sich
die Versorgerbehörden nicht mehr gross um ihren
Schützling bekümmert. Das Schicksal des
Zöglings war ganz in die Hände des Anstaltsvorstehers

gelegt, und der Versorger, der sich wenig um
den Vollzug bekümmerte, war ganz auf das Urteil

des Anstaltsvorstehers angewiesen. Es lag darum

fast ausschliesslich im Ermessen des Anstaltsleiters,

die Entlassungsreife eines Zöglings zu
bestimmen, wenn die Einweisung nicht zum vorn-
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